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Mündliche Anfrage des Abgeordneten Dr. Martin Runge 

(Bündnis 90/Die Grünen)   

 

Hält es die Staatsregierung für von der Sache her/inhaltlich 

zielführend und gegenüber der Öffentlichkeit für vertretbar, 

Herrn R.A. mit der Leitung der Abteilung „Zentrale Dienste“, 

zuständig unter anderem für Finanzen, Haushalt, Organisati-

on und Kommunikation, des „Staatsbetriebes Immobilien Frei-

staat Bayern“ zu betrauen vor dem Hintergrund der Tatsa-

chen, dass R.A. als für Strategische Finanzierung, Relations-

hipmanagement (Investor Relations) und Kommunikation zu-

ständiges Vorstandsmitglied der früheren Schneider Techno-

logies AG bis kurz vor der Anmeldung der Insolvenz des Un-

ternehmens nichts gewusst haben will von dessen bedrohli-

cher finanzieller Schieflage und dass Herr R.A. aktuelle und 

potentielle Investoren in vielerlei Hinsicht, zum Beispiel im 

Hinblick auf den Entwicklungs- und Vermarktungsstand des 

Laser-TV oder im Hinblick auf seinen Status als Beamter, ge-

täuscht hat? 
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Staatssekretär Franz Meyer antwortet: 

 

Herr Adam ist seit Mitte 2005 im Aufbaustab für den künftigen 

Staatsbetrieb Immobilien Freistaat Bayern tätig. Seine dabei 

insbesondere die Bereiche Rechnungswesen, Organisation, 

Informations- und Kommunikationstechnik betreffenden Auf-

gabenbereiche werden von ihm zur vollsten Zufriedenheit der 

Leitung des Aufbaustabes Immobilien Freistaat Bayern aus-

geübt. Dabei kommen unter anderem auch die von ihm bei 

einem anderen Staatsbetrieb (Staatliches Hofbräuhaus) ge-

wonnenen Erfahrungen unmittelbar zum Tragen.  

Herr Adam wird seine Aufgaben auch beim künftigen Staats-

betrieb Immobilien Freistaat Bayern wahrnehmen und genießt 

das uneingeschränkte Vertrauen für die Erfüllung der ihm  

übertragenen Aufgaben. 

 

 

Es gilt das gesprochene Wort 
 


